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Allgemeine Geschäftsbedingungen/ Anmeldebedingungen                       Stand 01.07.2011 
 

Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Anmeldebedingungen 

aufmerksam durch, denn mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie diese!  
 
Allgemeine Informationen  

Der Reitstall Mösinger ist ein bewirtschafteter Hof. Trecker, Heuhaufen und Geräte sind für die Kinder spannend, 
bergen aber auch viele Unfallgefahren. Wir machen Sie darauf aufmerksam und weisen auch Ihr Kind darauf hin, dass 
es diese nicht eigenmächtig besteigen darf. Bitte halten Sie die Durchfahrtswege frei. 
 

Der Reitstall ist Privatgelände. Es gibt dort wenig Aufenthaltsraum und viele Engpässe. Wenn Sie die Kurszeit 
überbrücken wollen, verlassen Sie den Hof bitte wieder.  
 

Der Reitstall ist ein Privatstall. Die Pferdeleute verbringen hier Ihre Freizeit und Ihren Feierabend. Respektieren Sie 
bitte die Privatsphäre der Pferde und der PferdebesitzerInnen und halten Sie Abstand von den Pferden.  
 

 

(1) Kursanmeldungen 
> Bitte senden Sie die schriftliche Anmeldung rechtzeitig vor Kursbeginn per Post oder Mail an:  
      touched-by-horses, Burgackerweg 2, 79104 Freiburg.  

Die TeilnehmerIn ist nach Eingang der schriftlichen Anmeldung (per Post oder Mail) auch bei Nichtteilnahme zur 
Zahlung der kompletten Teilnahmegebühr verpflichtet, es sei denn, eine Ersatzteilnehmerin kann gestellt werden.  

> Die Gebühren für Kurse und Veranstaltungen werden von den TeilnehmerInnen am ersten Kurstag bar bezahlt. 
> Die Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt. Daher bitte unbedingt festes Schuhwerk (Sandalen bitte zu 

Hause lassen) und der Witterung entsprechende Kleidung tragen. Achten Sie bitte darauf, dass die Kleidung durch 
das Reiten in Mitleidenschaft gezogen wird.  

> Die Veranstalterin behält sich eine Kursabsage aufgrund einer zu geringen TeilnehmerInnenzahl vor. 
> Im Falle einer Verhinderung der Reittherapeutin wird ein Ersatztermin vereinbart. 

 

(2) Das Reiten und der Umgang mit den Pferden 
> Pferde sind Beutetiere. Wenn Sie oder ihre Kinder sich Ihnen unvermittelt nähern können sie sich bedroht fühlen 

und austreten. Daher nehmen Sie und ihr Kind bitte nur in Begleitung der Reittherapeutin oder deren HelferInnen 
Kontakt mit den Pferden auf! 

> Das Betreten des Stalls, der Weiden und der Paddocks, in denen sich die Pferde frei bewegen können, dürfen 
ebenfalls nur in Begleitung von BetreuerInnen erfolgen.   

> Für den von der Reittherapeutin oder deren HelferInnen unbegleiteten Kontakt mit Pferden sowie unbefugtes 
Betreten des Betriebsgeländes wird keine Haftung übernommen.  

> Das Füttern von Tieren am Veranstaltungsort ist Besucher/innen und Teilnehmer/innen ohne vorherige Absprache 
untersagt. Jedes Tier hat eine/n Besitzer/in, die/ der sich um eine individuelle und angemessene Fütterung 
kümmert. 

> Auch bei qualifiziertem Personal und sorgfältigster Ausbildung der Pferde sind Stürze und Verletzungen durch die 
Ausübung des Reitens und den Umgang mit dem Pferd nicht auszuschließen. Wir empfehlen daher den 
KursteilnehmerInnen ggf. eine Tetanusimpfung und den Abschluss einer privaten Unfallversicherung.  

> Es besteht Helmpflicht. In begründeten Ausnahmefällen kann auf das Tragen des Helmes verzichtet werden z.B. 
beim Voltigierunterricht.  

 
(3) Haftpflicht/ Aufsicht Kinder und Jugendliche (Minderjährige) 
       Bitte bringen Sie ihr Kind pünktlich zum „Treffpunkt“ und holen es auch pünktlich wieder ab! 
> Wir treffen uns zu Beginn des Kurses an der entsprechend gekennzeichneten Stelle an der Hofeinfahrt. Ich hole 

ihre Kinder dort ab und bringe sie zum Ende des Kurses wieder dort hin. 
> Den Hinweisen und Anordnungen zum Kursablauf sind Folge zu leisten. Sie dienen einer reibungslosen 

Organisation sowie der eigenen Sicherheit.  
> Wir übernehmen für Minderjährige keine Aufsichtspflicht und keine Haftung für mögliche Schäden außerhalb des 

Unterrichtes, der Kurszeiten und des Reiterhofes. Das gilt für körperliche, als auch für wirtschaftliche Schäden, die 
im Zusammenhang mit einem Unfall direkt oder indirekt entstehen.  

> Werden Dritte in irgendeiner Weise geschädigt, tritt die eigene Haftpflichtversicherung in Kraft. Eltern haften für 
ihre Kinder und deren Zahlungsverpflichtungen.  

> Jede KursteilnehmerIn versichert, Versicherungsschutz im Rahmen einer Privathaftpflicht zu 
genießen.  

> Die Reittherapeutin verfügt über eine Berufs- und eine Reitlehrerhaftpflichtversicherung zu den üblichen 
Versicherungsbedingungen. 

 

Sofern eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam ist oder wird, bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unberührt. 

 

Ich habe von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie den 

Anmeldebedingungen Kenntnis genommen und erkenne Sie an. 

 

 

_____________________________                 ______________________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift  (ggf. der Erziehungsberechtigten) 


